1. Spenden erhöhen die „Mittel“ des Vereins – Errichtung einer Förderstiftung

Unter den Mitteln
 versteht man die laufenden Einnahmen eines Vereins, die der Verwirklichung des Satzungszwecks zufließen, dies soll nach finanzamtlichen Vorgaben zeitnah geschehen
.
Diese Einnahmen eines Vereins ergeben sich aus folgenden Einnahmequellen:

· Erträge aus Vermögensanlage

· Miete / Pacht aus Immobilien

· Mitgliedsbeiträge

· Spenden – Fördermitgliedschaften

· Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

· Steuerpflichtige

· Buchverkäufe

· Eintrittsgelder Benefiz

· Merchandising

· Sponsoring

· Zweckbetriebe

· Mensa – Studentenwerk

· Bildungsreise VHS
Die meisten Vereine legen den Schwerpunkt ihrer Akquisitionsbemühungen auf Spenden, dies hat natürlich seine Ursache darin, dass man latent im Bereich seiner Förderungen Mittel benötigt. Durch hohe Mittelausschüttungen sind umfangreiche Förderungen möglich, dies führt automatisch zu höherer Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, dies wiederum wird möglicherweise zu einem erhöhten Spendenaufkommen führen. Teilweise hat diese Schwerpunktbildung jedoch zur Folge, dass man zu sehr von immer neuerlich zu generierenden Spenden abhängig wird. 

Die Abhängigkeit kann dadurch entstehen, dass man beispielsweise in „guten Jahren“ umfangreiche Förderungen umsetzen kann, hierfür sogar Personal einstellt und diese Stellen auch in Zeiten rückläufiger Spendeneinnahmen aufrecht erhalten will.

Um diesem Dilemma zu entgehen bietet es sich für Vereine an, eine Stiftung zu errichten, die dauerhaft den Verein finanziell unterstützt. 

Auch ist es denkbar, dass nicht der Verein selber eine Stiftung errichtet und neben sich stellt, sondern dass ein Förderer (Erblasser) besonderen Gefallen daran findet, dem Verein einen Geldbetrag nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn der Verein diesen Betrag in eine Treuhandstiftung
 unter seinem Dach einstellt und diese Stiftung sodann mit dem Namen des Geldgebers verbindet.

	Beispiel:

Ein vermögendes Mitglied des Vereins, Herr Karl Temme, hat keine Kinder, der Ehepartner ist erst kürzlich gestorben. Da er sein Leben lang dem Verein sehr verbunden war möchte er den Verein zum Alleinerben einsetzen, er möchte aber nicht, dass sein Vermögen in die Projekte des Vereins einfließen und so innerhalb weniger Jahre verbraucht ist. Der Erblasser würde gern etwas schaffen, das dauerhaft den Verein wie „Spenden“ unterstützt und so den Verein unabhängiger von einem permanent neu zu akquirierenden Spendenaufkommen machen.

Er errichtet per Testament eine Treuhandstiftung unter dem Dach des Vereins gibt dieser Stiftung den Namen „Familie Temme Stiftung“. Die aus dem zu erhaltenden eingebrachten Vermögen erwirtschafteten Erträge (Zinsen) fließen per Satzung der Treuhandstiftung dem Verein alljährlich zu.




Der Verein wird nach Errichtung sukzessiv den Aufbau eines unantastbaren und Rendite erwirtschaftenden Stiftungsvermögens zum weiteren Inhalt der Mittelakquisition machen. Auf Dauer ist nur ein „starkes Stiftungsvermögen“ in der Lage, eine wünschenswerte Unabhängigkeit eines Vereins von Spendeneinnahmen herzustellen.

Hinzukommt, dass Erbschaften hervorragend in einer Stiftung zusammengeführt werden, die dem Verein angeschlossene Stiftung kann entweder eine

· Rechtsfähige Stiftung sein, deren Zweck so formuliert ist, dass sie die Förderung des Vereins zum Gegenstand hat (Förderstiftung) oder

· Treuhänderische Stiftung unter dem Dach des Vereins als Treuhänder sein

Erweiterter Spendenabzug aufgrund des „Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen“ (14.Juli 2000 mit Wirkung ab 1. Januar 2000) hat die steuerlichen Möglichkeiten für Spender, Zustifter und Stifter erheblich verbessert.

Hiernach basieren die steuerlichen Möglichkeiten auf drei „Säulen“:

1. Großspenderregelung (10 oder 5 % des zu versteuernden Jahres-einkommens)
,
2. Sonderausgabenabzug pauschal pro Jahr 20.450 EUR für Zuwendungen an Stiftungen „Stiftungshöchstbetrag“
,
3. Gründungshöchstbetrag Stiftungen 307.000 € verteilbar auf 10 Jahre
.

Die Bewertung von Sachspenden geschieht in der Regel nach dem Marktwert (§10b Abs. 3 S. 3 EStG).

Aufwandsspenden können im Zusammenhang mit vertraglichen Beziehungen zu Vereinen das Verfahren abkürzen, indem der Zuwendungsgeber auf seinen Anspruch verzichtet. 
2.  Ein zweites „Standbein für den Verein“: 
Die Nichtrechtsfähige Stiftung - Treuhandstiftungen

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es derzeit ca. 13.000 Stiftungen, ungefähr die Hälfte hiervon sind treuhänderische, nichtrechtsfähige, unselbständige oder auch Unterstiftungen.
Alle vier Begriffe umschreiben diese Sonderform einer Stiftung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie einen Treuhänder benötigt, der seine eigene Rechtsfähigkeit für die ansonsten nichtrechtsfähige Stiftung zur Verfügung stellt und diese im Verhältnis zu ihrem Treuhänder als Untereinheit, mithin Unterstiftung anzusehen ist.
Der Jurist definiert Rechtsfähigkeit als aktive und passive Legitimation, hierunter versteht man aktiv im Rechtsverkehr rechtsverbindlich handeln zu können (Verträge schließen, Verpflichtungen begründen) und passiv verklagt werden zu können.
Die Konsequenz hieraus ist, dass die Treuhandstiftung aus sich selbst heraus nicht rechtsverbindlich handeln kann, sie mag zwar einen Vorstand haben, der über die Verwendung der Mittel beschließt, letztlich ausführen und über die Mittelvergabe Verbindlichkeiten herstellen (z.B. Fördervertrag) ist alleinig Sache des Treuhänders, der insofern eine nicht unerhebliche Verantwortung für das Wirken der ihm anvertrauten Treuhandstiftung übernimmt.

Hierin unterscheidet sich die treuhänderische Stiftung ganz erheblich von rechtsfähigen in §§ 80 ff. BGB geregelten Stiftung.

Konsequenz

Diese besondere Rechtsform zieht zahlreiche Konsequenzen nach sich:

Während die rechtsfähige Stiftung zu ihrer Errichtung eines staatlichen Hoheitsaktes bedarf – das Stiftungsgeschäft und die Satzung werden bei der zuständigen Bezirksregierung (Stiftungsaufsicht) eingereicht mit dem Antrag auf  Genehmigung – wird die Treuhandstiftung durch wirksam geschlossenen Vertrag mit dem Treuhänder errichtet.

Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen des Vertragsrechts, von Angebot und Annahme, in der Regel durch die Unterschriften des/der Stifters und des Treuhänders unter dem Stiftungsgeschäft
 dokumentiert.
Das Stiftungsgeschäft regelt die schuldrechtlichen Grundlagen des Errichtungsvorgangs, die bei Errichtung einer Treuhandstiftung natürlich anders gestaltet sind als bei der rechtsfähigen Stiftung.
Im Wesentlichen verpflichtet sich der Stifter das näher bezeichnete Stiftungsvermögen
 dem Treuhänder zu übereignen, natürlich mit der Auflage, dieses von seinem sonstigen Vermögen getrennt zu halten und Ertrag bringend aber Substanz erhaltend anzulegen.
Es handelt sich in diesen Fällen tatsächlich um eine Übereignung von Vermögen an den Treuhänder, eine Besonderheit, da nicht jedes Vermögen, das treuhänderisch übereignet wird, auch in das Eigentum des Treuhänders übergeht.
Die Bindungen des Treuhänders und so die Sicherheit für den Stifter ergeben sich aus der Tatsache, dass diese Übereignung als Schenkung unter einer Auflage 
anzusehen ist, die Einzelheiten dieser Auflage bestimmen das Stiftungsgeschäft und die Satzung.
Ferner regelt das Stiftungsgeschäft den Namen der Stiftung sowie die Zusammensetzung des Stiftungsvermögens (z.B. Aktien, Barvermögen, Immobilien) und den Zeitpunkt der Einbringung dieser Vermögenswerte.
Hier können auch zukünftige Vermögenseinbringungen festgehalten sein, die vom Stifter im Voraus angekündigt werden bzw. von Dritten bereits in Aussicht gestellt sind. 
Rechtsverbindlich können diese jedoch an dieser Stelle nicht zugesagt werden, da es sich im Rechtssinne um so genannte Schenkungsversprechen handelt, die gemäß 
§ 518 BGB notariell beglaubigt werden müssen, um justitiabel (einklagbar) zu sein.
Gleichwohl kann es sinnvoll sein, zukünftige in Aussicht stehende Vermögenseinbringungen hier vorzusehen.
Ansonsten ist für diese Errichtung wie auch für die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung die Beteiligung eines Notars nicht zwingend notwendig.
Es empfiehlt sich, das zugesagte Stiftungsvermögen nicht unmittelbar nach der Errichtung (Vertragsschluss) einzubringen, es ist zunächst die vom Finanzamt einzuholende vorläufige Bescheinigung (vorläufige Steuerfreistellung) abzuwarten. Die Einbringung ist jedenfalls nicht konstituierende Voraussetzung der Errichtung.
Errichtungszeitpunkt – zu Lebzeiten – von Todes wegen

Grundsätzlich ist es möglich eine THS zu Lebzeiten der Stifter oder auch testamentarisch zu errichten. Eine dritte Möglichkeit ist, die Stiftung zu Lebzeiten mit einem Betrag zu beginnen, den man bereits zu Lebzeiten einbringen kann und die Stiftung letztwillig aufzustocken.
Diese Aufstockung kann durch ein Vermächtnis oder auch durch Erbeinsetzung der Stiftung erfolgen. In jedem Falle ist darauf zu achten, dass das Stifterehepaar oder auch der längstlebende Ehegatte genug zur Verfügung hat, sodass der gewohnte Lebensstil beibehalten werden kann.
Warum  ein Verein durch eine Stiftung optimal ergänzt werden kann? 

Grundsätzliches:

Das Zusammenspiel zwischen einem Verein und einer Stiftung, die der Verein errichtet, kann zahlreiche Vorteile zeigen und ungeahnt zusätzliches Potenzial zu Gunsten des Vereins freisetzen.

Eine Stiftung ist ganz anders als ein Verein in der Lage Kapital zu binden und anzuhäufen. Der Verein wird vom steuerlichen Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beherrscht, während eine Stiftung geradezu darauf ausgerichtet ist, den Vermögensstamm zu erhalten und zu mehren.

Dadurch ergibt sich auf Dauer eine Sicherheit und Kontinuität der Verwirklichung des Satzungszwecks, die Stiftung wird, da sie nicht in solch starkem Maße wie der Verein auf Spenden angewiesen ist, ein Garant für dauerhaftes Wirken.

Die Dauerhaftigkeit setzt sich durch das Gremium der Stiftung, in der Regel der Vorstand, fort. Dieser Vorstand beschließt seine Nachfolge selbst, bzw. kann der Errichter der Stiftung die Regeln der Nachfolge durch Satzung vorgeben. Wenn gewünscht ist so auch Jahrzehnte kontinuierliches Wirken durch einen Vorstand möglich. 

Kann ein Verein eine Stiftung errichten?

Grundsätzlich ja, die Stiftungserrichtung muss der Satzung des Vereins entsprechen, d.h. vor allem, dass die Stiftung in ihrem Wirken, den Satzungszwecken des Vereins entsprechen muss. Im Einzelfall ist zu prüfen, welche „Gelder“ des Vereins in die Stiftung eingebracht werden können, damit das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung nicht umgangen wird.

Warum sollte ein Verein eine Stiftung errichten?

Wenn ein Verein auf die oben genannten Probleme bereits konfrontiert wurde, kann eine vom Verein errichtete Stiftung eine Lösung sein.

Insbesondere die gesteigerte Unabhängigkeit von einem jährlich neu zu akquirierenden Spendenvolumen erscheint häufig attraktiv.

Wichtig ist eine klare Grenzziehung zwischen den Beteiligten und deren Wirkungskreisen. Die jeweiligen Satzungen sind entsprechend zu gestalten ( Teil 2 dieser Trilogie), Stiftung und Verein sind aufeinander abzustimmen.(Teil 3 dieser Trilogie).

Ein Posten in dem Vorstand einer Stiftung kann so manchen potentiellen Förderer überzeugen, die gute Sache auch finanziell maßgeblich zu unterstützen, gerade im Hinblick auf ein mögliches dauerhaftes Wirken in der Stiftung.

In breiten Kreisen der Öffentlichkeit genießen Stiftungen einen guten Ruf, wiederum mit Blick auf die Kontinuität des durch ein Stiftungskapital gesicherten Wirkens, so sind Geldgeber oftmals zusätzlich motiviert, ihren Beitrag zu leisten.

Mögliche Konflikte und deren Lösungen

Grundsätzliches:

Die häufigsten Konflikte sind dergestalt, dass der Verein, der teilweise jahrelang innerhalb seines Satzungszweckes wirkt, die vermeintliche Übermacht einer finanzstarken Stiftung fürchtet. So kommt es häufig teilweise zu emotionsmotivierter Ablehnung der Stiftungsidee.

Hinzukommt, dass sich die Engagierten des Vereins oftmals Jahre ehrenamtlich eingesetzt haben und ihre Verdienste gegenüber einer in Folge hauptsächlich durch Finanzbeträge ausgerichteten Förderung gefährdet sehen.

Gremienbesetzung

Es bereitet kein Problem, wenn Personen des Vereinsvorstandes auch Mitglieder im Vorstand der Stiftung sind. Dies empfiehlt sich sogar, um einen optimalen Informationsaustausch zu befördern. 

Kooperationsvertrag:

Unabhängig von den Lösungen „Förderverein“ und „Förderstiftung“ bietet sich von vornherein ein individuell zu beratender Kooperationsvertrag zwischen den an sich selbständigen Einheiten (nicht so bei Treuhandstiftung) Stiftung und Verein  an.
	Beispiel:

Der Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung vor Bremerhaven ist ein geschütztes Baudenkmal. Um diesen Leuchtturm zu erhalten sind viele ehrenamtliche Helfer in einem gemeinnützigen Verein organisiert, der Leuchtturm wird regelmäßig angefahren (der Leuchtturm steht in der Nordsee), die ehrenamtlichen befreien den Turm von Rost, kümmern sich um die Innenausstattung und erledigen Wartungsarbeiten).
Neben diesem Verein besteht eine Stiftung, die mit festem Stiftungsvermögen Erträge erwirtschaftet, die dem Leuchtturm zu Gute kommen. Aus diesen Geldern werden kostspielige Erhaltungsmaßnahmen finanziert (Anstrich des Turms, Sicherung der Standfestigkeit)
Durch einen Kooperationsvertrag zwischen der Stiftung und dem Verein wurden Aufgaben klar zugewiesen, der Informationsaustausch zwischen den Partnern geregelt und regelmäßige Sitzungen vorgesehen. Die Stiftung steht dem Verein insbesondere auch finanziell immer wieder zur Seite.




Treuhandstiftung

Der Verein könnte quasi unter seinem Dach eine so genannte Treuhandstiftung errichten. Bei dieser Rechtsform wird das Stiftungsvermögen mit eigener Steuernummer als Sondervermögen verwaltet. Die Treuhandstiftung ist an sich nicht rechtsfähig, sondern bedient sich der Rechtsfähigkeit des Treuhänders, des Vereins. Diese Rechtsform der „Unterstiftung“ sichert durch seine besonderen Eigenschaften, die unmittelbare Einflussnahme des Vereins als Treuhänder.

Gleichwohl ist es ratsam der Treuhandstiftung durch einen eigenen Vorstand, eine Eigenständigkeit einzuräumen.

In jedem Fall die Besonderheiten des Einzelfalls durch intensive Beratung auszuloten, um die Zusammenarbeit zwischen Stiftung und Verein optimal durch die geeignete Rechtskonstruktion zu gewährleisten.

Förderverein und Förderstiftung


Letztlich geht es bei den vorgeschlagenen Lösungen, wenn auch in unterschiedlicher Ausformung, darum, Kompetenzen klar abzugrenzen und so dem förderlichen Zusammenwirken zwischen Verein und Stiftung den Weg zu ebnen.

Förderverein

Anders als bei der Treuhandstiftung, bei der die Stiftung quasi in den Verein integriert wird, ist die Ausformung des Vereins zum Förderverein eine Lösung, bei der beide Rechtssubjekte rechtlich selbständig bleiben, sich aber aufeinander beziehen.

Der Förderverein sieht die Förderung der Stiftung in seinem Satzungszweck vor.

Dies kann in unterschiedlicher Art und Weise geschehen. 

Der Verein kann beispielsweise sämtliche „Überschüsse“ an die Stiftung „selbstverständlich nur zur zeitnahen Verwendung“ ausschütten. Die Stiftung wäre fortan mit der Umsetzung der Förderprojekte beauftragt, der Verein wäre „Mittelbeschaffer“ der Stiftung.

Dies wäre eine Lösung, die ein Verein, der sich etabliert hat, nicht wünschen würde. Der Verein wird sicherlich nach wie vor in klar abgegrenzten Bereichen eigenständig fördern wollen.

So bietet es sich an, dass der Verein ausschließlich in den zugewiesenen Aufgabenfeldern die Stiftung unterstützt. 

Dies kann durch finanzielle Beiträge geschehen, aber auch durch Dienstleistungen, wie Öffentlichkeitsarbeit etc.

Förderstiftung

Für Vereine wird die Förderstiftung vielfach von größerem Interesse sein, schließlich hat der Verein bereits langjährig Bestand und möchte zusätzlich nun die Vorteile einer Stiftung nutzen.

Die Förderstiftung ist quasi die spiegelbildliche Entsprechung zum Förderverein.

Bereits in der Satzung der Stiftung findet sich der Verein als Mittelempfänger der Stiftung zur Umsetzung der Satzungszwecke, bzw. bestimmter abgegrenzter Aufgaben.

Hier kann eine jährliche feste Verteilungsquote vorgesehen sein oder auch die Zuteilung je nach Bedarf.

Schließlich ist es auch denkbar, dass die Stiftung alleinig „Mittelbeschaffer“ des Vereins ist und die Erträge aus Anlage des Stiftungsvermögens und etwaige Spenden zur Zweckerfüllung an den Verein auskehrt.

Beratung

Die Ausführungen haben gezeigt, welche Interessen zahlreicher Beteiligter zu koordinieren sind, damit Verein und Stiftung wie Zahnräder zur Erfüllung eines gemeinsamen Zwecks ineinander greifen können.

Zahlreiche rechtlich unterschiedlich ausgeformte Lösungen bieten sich an, die auf den Einzelfall hin beraten werden müssen.

� Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, Kießling-Buchna, Erich Fleischer Verlag, 6. Auflage, S. 85 ff.


� BFH vom 13.9.1989, BStBl. 1990 II S. 28


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de





� RA Dr. K. Krüger in Rechtshandbuch für Stiftungen, Dashöfer Verlag, 2004, 5.1.2.


� § 10 b Abs. 1 S. 1 EStG, §9 Abs. 1 Nr. 2 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG


� § 10 b Abs. 1 S. 3 EStG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 KStG


� § 10 b Abs. 1a S. 1 EStG, § 9 Nr. 5 S. 4 ff. GewStG


� RA Dr. K. Krüger, Berkel, Mecking, Schindler, Steinsdörfer in Treuhänderische Stiftungen, Materialien aus dem Stiftungszentrum, 4. Auflage S. 6 ff.


� Stiftungen, dtv Verlag, 1. Auflage 2004, S. 20 ff.


� ebenda, S. 32 ff.


� ebenda S. 262


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de





� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de
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